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Abstract Die Kodifizierung ethischer Richtlinien stellt einen 
wichtigen Schritt in der Professionalisierung von Kommunikati-
onsfeldern dar. Während eine Kodifizierung für etablierte Formen 
öffentlicher Kommunikation wie Journalismus, Werbung und Public 
Relations längst erfolgt ist, stand sie für die Influencer-Kommunika-
tion als einer sich neu etablierenden Form noch aus. Dieser Bericht 
beschreibt im Stil eines Werkstattberichts unsere Vorgehensweise bei 
der Erstellung eines Ethikkodex für die Influencer-Kommunikation 
und stellt diesen Kodex inhaltlich vor. Der Kodex besitzt den An-
spruch, ethische Richtlinien für möglichst alle bestehenden Problem-
felder zu formulieren und diese aus Perspektive aller maßgeblichen 
Branchenakteure zu erörtern. Ende 2019 adaptierte der Bundesver-
band Influencer Marketing e. V. den Kodex offiziell für die Branche. 

Influencer-Kommunikation bildet eine neue, sich etablieren-
de Form der öffentlichen Kommunikation. In Deutschland 
hat sich 2017 mit dem Bundesverband Influencer Marketing 

e. V. (BVIM) eine Interessenvertretung für die Branche gegrün-
det, die sich um deren Professionalisierung bemüht und ein-
heitliche Branchenstandards zu entwickeln sucht. Im Dezember 
2019 hat der BVIM einen Ethikkodex adaptiert, der im Rahmen 
eines Forschungstransferprojekts im Masterstudiengang Com-
munication Management an der Universität Leipzig unter Mit-
arbeit von sieben Studierenden1 entwickelt wurde. Dargelegt 

1	 Die an der Arbeit am Kodex beteiligten (ehemaligen) Studierenden sind 
Paula Auksutat, Lara Bühler, Sarah Göbel, Sarah Maus, Marie Prötzsch, 
Yannick Schmiech und Fabian Virgil.
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wird im Stil eines Werkstattberichts die Vorgehensweise bei 
der Erstellung des Kodex sowie die Struktur des erarbeiteten 
„Ethikkodex Influencer-Kommunikation“.

Influencer-Kommunikation im  
ethischen Vakuum?
Social-Media-Influencer:innen (hiernach: Influencer:innen) er-
reichen mit ihren Inhalten auf Social-Media-Plattformen wie 
YouTube, Instagram und TikTok Tausende, teilweise Millionen 
v. a. junger Follower:innen. Über oftmals langfristige Interakti-
onsgeschichten bauen Follower:innen und Influencer:innen so-
ziale Beziehungen zueinander auf (vgl. Borchers/Enke 2021). Der 

Stellenwert, den Influencer:innen durch diese 
Beziehungen für ihre Publika besitzen, macht 
sie zu begehrten Kooperationspartner:innen 
von Organisationen, allen voran von Unter-
nehmen, die sie für unterschiedliche Ziele 
einsetzen. Durch die kritische öffentliche 

Begleitung des Influencer Marketings wird allerdings leicht 
übersehen, dass die Aktivitäten von Influencer:innen mehr um-
fassen, als Produkte in Kameras zu halten. Tatsächlich scheinen 
Influencer:innen für viele Follower:innen Funktionen zu er-
füllen, die ansonsten der Journalismus, insbesondere der Life-
style- und Service-Journalismus übernimmt: Sie geben Reise-
tipps, stellen Modetrends vor, teilen Workout-Routinen, testen 
Videospiele oder zeigen in DIYs, wie sich Reparaturen selbst er-
ledigen lassen.

Influencer:innen bewegen sich an der Schnittstelle von 
drei eigenständigen Kommunikationsbereichen: Journalismus, 
Marketing und Public Relations. Durch die Zusammenführung 
dieser drei Bereiche stellt die Influencer-Kommunikation eine 
neuartige Form der öffentlichen Kommunikation dar, die als In-
fluencer-Branche in der Konstitution begriffen ist. Diese Bran-
che umfasst nach dem Feldmodell der Influencer-Kommunikati-
on (vgl. Enke/Borchers 2019) neben den Influencer:innen selbst 
auch ihre Auftraggeber:innen und Mittler:innen als zentrale 
Branchenakteure. Bei Mittler:innen handelt es sich um Akteu-
re, die sich von Seiten der Influencer:innen (z. B. Künsteragen-
turen) oder der Auftraggeber:innen (z. B. Werbeagenturen) um 
das Zustandekommen von Kooperationen kümmern.

Für die Influencer-Kommunikation gelten zum einen die 
ethischen Erwartungen der drei etablierten Kommunikations-
formen – die sich zum Teil widersprechen. Zum anderen entste-

Influencer:innen bewegen sich an der 
Schnittstelle von drei eigenständigen 
Kommunikationsbereichen: Journalis-
mus, Marketing und Public Relations.
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hen Branchen-spezifische Erwartungen, etwa aufgrund der ex-
ponierten Stellung von Influencer:innen als „Microcelebrities“ 
(Senft 2008). Diese Konstellation führt zur Unsicherheit unter 
den Branchenakteuren, wie sie sich innerhalb eines ethischen 
Rahmens verhalten sollten, um moralisch richtig zu handeln. 
Tatsächlich ist die Liste ethischer Fehltritte in der Branche lang 
und umfasste in den vergangenen Jahren etwa:

	� fehlende oder falsche Werbekennzeichnungen (vgl. Hein 
2017),

	� sexistische Darstellungen (vgl. Rentz 2020),
	� Kauf von Fake-Follower:innen zur Reichweitensteigerung 

(vgl. PR Report 2017),
	� Vorgabe vermeintlicher Werbekooperationen (vgl. Eisen-

brand 2019),
	� direkte Kaufaufforderungen an Kinder (vgl. Foodwatch 2021). 

Wer ist verantwortlich für  
eine Influencer-Ethik?
An welchen ethischen Regeln sich die Influencer-Branche orien-
tieren sollte, ist unklar. In Deutschland hat sich insbesondere 
der Deutsche Rat für Public Relations (DRPR) 
in Zusammenarbeit mit weiteren Branchen-
verbänden aus PR und Werbung in seiner 
„Richtlinie zu PR in digitalen Medien und 
Netzwerken“ zur Influencer-Kommunikation 
geäußert. In dieser Richtlinie greift er zwei 
Influencer-spezifische Themen auf: Transparenz bei der Kenn-
zeichnung von Kooperationen und Verzicht auf den Erwerb von 
Fake-Follower:innen. Auch der Deutsche Werberat hat sich 2020 
durch eine Rüge an den Influencer Ron Bielecki, ausgesprochen 
aufgrund einer sexistischen Darstellung in einem gesponsorten 
Instagram-Post, indirekt für zuständig erklärt. Er folgt damit 
der Entwicklung in u. a. Australien und Kanada, in denen sich 
die Werbe- bzw. Marketingverbände der Influencer-Kommu-
nikation angenommen haben. In den USA wiederum hat sich 
mit der Federal Trade Commission ein staatlicher Akteur her-
vorgetan und sich insbesondere der Frage der Kennzeichnung 
von Kooperationsinhalten gewidmet. Ein anderer Weg wird in 
Dänemark angedacht, wo der durch das Bildungsministerium 
lancierte Vorschlag, Influencer:innen auf den Pressekodex zu 
verpflichten, öffentlich diskutiert wird.

In Australien und Kanada haben 
sich die Werbe- bzw. Marketingverbände 

der Influencer-Kommunikation 
angenommen.
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Auch wenn dieses Zuständigkeitsgerangel sicherlich eine 
politische Komponente besitzt, weil die verschiedenen Bran-
chenvertretungen ihren Einflussbereich auf das wichtige Influ-
encer-Phänomen erweitern möchten, ist es auf der inhaltlichen 
Ebene zugleich Ausdruck der Tatsache, dass keines der Kleider 
so richtig passen will. Kein Wunder: Die Influencer-Branche 
folgt schlicht ihrer eigenen Rationalität (vgl. Wellman et al. 
2020). Um dieser Rationalität gerecht zu werden, entstand ge-
meinsam mit dem BVIM, einem weiteren Akteur in diesem 
Spielfeld, die Idee einen Ethikkodex zu erstellen, der auf die 
spezifischen ethischen Anforderungen der Influencer-Branche 
zugeschnitten ist. Mit dieser Initiative für einen Kodex war das 
Forschungstransferprojekt im Masterstudiengang Communica-
tion Management an der Universität Leipzig der kurze Zeit spä-
ter formulierten Forderung von Wellman et al. (2020) voraus, 
die eine Kodifizierung der Influencerethik einforderten. Denn, 
so die US-Amerikanischen Forscher:innen: „Codifying influen-
cer ethics is critical if influencers are to be taken seriously as 
media professionals“ (ebd., S. 80).

Die Entwicklung eines Ethikkodex für die 
Influencer-Branche
Im Zuge der Entwicklung eines Ethikkodex für die Influencer-
Branche galt es, drei Aufgaben zu lösen: Erstens waren Influ-
encer-spezifische ethische Grauzonen zu identifizieren, die der 
Regulierung durch einen Ethikkodex bedürfen. Zweitens sollten 
konkrete Richtlinien entwickelt werden, damit der Kodex als 
Orientierungshilfe dienen kann. Drittens war schließlich eine 
Aufbereitungsform zu finden, die die Richtlinien für die Bran-
chenakteure handhabbar darstellt.

Identifikation ethischer Grauzonen
Zur Identifikation ethischer Grauzonen führten wir zwei Studi-
en durch. In einer ersten Studie sichteten wir bestehende Kodi-
zes aus den Bereichen Werbung/Marketing, PR, Digitales/Social 
Media sowie Journalismus. Wenn sich die Influencer-Kommu-
nikation an der Schnittstelle verschiedener Bereiche bewegt, so 
nahmen wir an, können wir uns anhand von Ethikkodizes die-
ser Bereiche einen ersten Überblick über mögliche Grauzonen 
verschaffen. In einer Qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Schreier 
2012) von 65 Kodizes wurden ethische Prinzipien identifiziert, 
die potentiell auch auf Problemfelder der Influencer-Kommuni-
kation verweisen. Zu den so erarbeiteten Problemfeldern gehör-

Nils S. Borchers/Nadja Enke
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ten etwa Wahrhaftigkeit, Offenlegung, Verantwortung, Sorg-
falt, Vorurteilsfreiheit, Freiwilligkeit und Loyalität. 

In einem zweiten Schritt führten wir qualitative Ex-
perteninterviews (vgl. Kaiser 2014) mit Vertreter:innen 
der drei zentralen Akteursgruppen der Influencerbranche, 
nämlich Influencer:innen, ihren Auftraggeber:innen sowie 
Mittler:innen. Auf diese Weise wollten wir 
zum einen ethische Grauzonen identifizieren, 
denen Branchenakteure in ihrer Arbeit begeg-
nen bzw. die sie in der Arbeit anderer beob-
achten. Zum anderen wollten wir erfragen, 
ob die Expert:innen für die von ihnen identi-
fizierten Probleme Lösungsvorschläge anbieten können. Damit 
verbunden war die Annahme, dass von Branchenakteuren vor-
geschlagene Lösungen sich fester in der Branchenrealität veran-
kern ließen und so breite Zustimmung fänden. Als Grundlage 
für die Interviews entwickelten wir nach Kaiser (2014) einen 
Leitfaden. Kaiser beschreibt ein mehrstufiges Verfahren für die 
deduktive Ableitung von Leitfadenfragen aus einem Erkennt-
nisinteresse. Der entwickelte Leitfaden teilt sich in die Themen-
blöcke „Ethische Problemfelder“ und „Lösungsvorschläge“ auf. 
Wir fragten zunächst offen für unterschiedlichen Branchenkon-
stellationen nach Grauzonen. Im Anschluss nutzten wir die Er-
kenntnisse aus der Analyse bestehender Kodizes, um zu klären, 
ob die vorab identifizierten Problemfelder auch die Arbeit in der 
Influencerbranche betreffen.

Die Interviews führten wir telefonisch mit 28 Expert:innen. 
Die Sampling-Strategie zielte auf Heterogenität ab (Maximum 
Variaton Sampling nach Patton 2002), um möglichst viele ethi-
sche Problemfelder und Lösungen zu identifizieren. Zu den 
Heterogenitätskriterien gehörten für Influencer:innen ihre 
Reichweite, ihr thematischer Fokus, der Ursprung ihres Micro-
celebrity-Status, ihr Geschlecht und Alter. Tabelle 1 gibt einen 
Überblick über das Sample.

Die Interviews werteten wir im Rahmen einer weiteren 
Qualitativen Inhaltsanalyse aus. Auf diese Weise konnten wir 
zehn ethische Problemfelder identifizieren, die teilweise bereits 
aus anderen Kommunikationsbereichen bekannt waren, die 
aber auch neue, für die Influencer-Branche spezifische Aspek-
te betrafen. Beispielsweise führen gerade die Vertrauensbezie-
hungen, die in langfristigen Interaktionsgeschichten zwischen 
Follower:innen und Influencer:innen entstehen, zu spezifischen 
Problemstellungen.

Influencer-Kommunikation benötigt ethische Regeln

Der entwickelte Leitfaden teilt sich 
in die Themenblöcke 

„Ethische Problemfelder“ und 
„Lösungsvorschläge“ auf. 
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Influencer:innen

Gruppe Kriterium Manifestation Nummer 
der Fälle

Summe
der Fälle

Thematischer 
Schwerpunkt

Lifestyle
Technik
Nische

6
1

2

9

Reichweite 
(in Follower:innen)

< 10T
10k-100T

> 100T

2

4

3

9

Geschlecht Weiblich

Männlich

6

3

Alter (Jahre) < 19

18-35

> 35

1
7

1

9

Organisationen Organisations-
größe

Klein (≤ 51 Beschäftigte) 
Mittel (51-249 Beschäftigte)

Groß (≥ 250 Beschäftigte)

3
5

2

10

Geschäfts-
modell

For profit
Nonprofit

7
3

10

Branche Lifestyle

Technik

4

1

Nische 2

10

Nonprofit 3

Mittler:innen Typ Kommunikationsagentur
Künstleragentur

Datenbankanbieter

6
1

2

9

9

Tabelle 1: 

Interviewte 

Expert:innen

Entwicklung von ethischen Richtlinien
Auf der Grundlage dieser beiden Studien ging es in einem wei-
teren Schritt um die Entwicklung ethischer Richtlinien. Hierzu 
konnten wir auf die systematisch ausgewerteten Lösungsvor-
schläge der Interviewpartner:innen sowie für einige der Pro-
blemfelder auch auf die analysierten Kodizes zurückgreifen. 
Dieser Fundus war eine wichtige Hilfe bei der Richtlinienent-
wicklung, wenngleich er nicht alle benötigten Antworten lie-
ferte. Um Lücken zu schließen und gleichzeitig zu vermeiden, 
dass sich der Kodex in Teilen unreflektiert auf Praktikerlösun-
gen stützt, beriefen wir uns in der Entwicklung der Richtlinien 
auf den von Baker und Martinson (2001) vorgelegten TARES-
Test. Der TARES-Test postuliert, dass fünf Prinzipien mittlerer 
Reichweite für ethisch angemessenes Handeln gelten sollten: 
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Wahrhaftigkeit (Truthfulness), Authentizität (Authenticity), 
Respekt (Respect), Billigkeit (Equity) und soziale Verantwor-
tung (Social responsibility). Damit konnten die in den Richtli-
nien formulierten Anweisungen für ethisch korrektes Verhalten 
ethiktheoretisch fundiert werden. So entstanden zehn Richtli-
nien, die jeweils eines der Problemfelder aufgreifen (vgl. Tab. 2).

Influencer-Kommunikation benötigt ethische Regeln

Tabelle 2:

Die zehn Richtlinien 

des Ethikkodex

Problemfeld Ausführung der Richtlinie (in allgemeiner Version)
1 Eigenständigkeit Eigenständigkeit heißt, dass die AkteurInnen Kooperationen freiwillig als 

gleichberechtigte externe PartnerInnen eingehen. Eine Einschränkung der 
Eigenständigkeit der AkteurInnen bedarf spezifischer Absprachen.

2 Transparenz Transparentes Handeln bedeutet, dass alle AkteurInnen dafür Sorge tra-
gen, aktuelle und vergangene Kooperationen sowie erhaltene immaterielle, 
materielle bzw. finanzielle Gegenleistungen für das Publikum eindeutig er-
kennbar zu kommunizieren. Transparenz bezieht sich zudem auf die offene 
Kommunikation von Interessen und Erwartungen der beteiligten AkteurIn-
nen untereinander.

3 Aufrichtigkeit Aufrichtiges Handeln gegenüber dem Publikum und zwischen den Koopera-
tionspartnerInnen zeichnet sich dadurch aus, dass Meinungen und Erfah-
rungen frei und entsprechend den eigenen Ansichten geäußert werden. Auch 
im Falle von immateriellen, materiellen bzw. finanziellen Gegenleistungen 
bleiben die beteiligten AkteurInnen ihren Einstellungen, Leitlinien und 
Werten treu.

4 Wahrheit Wahrheitsgetreu zu handeln bedeutet, dass die beteiligten AkteurInnen für 
den Wahrheitsgehalt ihrer Informationen verantwortlich sind. Sie geben 
keine falschen Informationen anderer ungeprüft weiter, und sie erstellen 
und verbreiten selbst keine wissentlich falschen Informationen.

5 Fürsorge Die Fürsorgepflicht wahrzunehmen bedeutet, dass alle AkteurInnen bei der 
Ausgestaltung von Kooperationen sowie bei der Produktion und Verbreitung 
von Inhalten den Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie von benach-
teiligten Personengruppen beachten. Zudem findet in den Inhalten und 
Kooperationen keine Diskriminierung auf Grund der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion bzw. Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Identität statt.

6 Professionalität Die beteiligten AkteurInnen verhalten sich professionell, indem sie sorgfäl-
tig, zuverlässig, und kompetent handeln. Sie kennen geltende Richtlinien 
und Standards der Branche und wenden diese in ihrem Arbeitsalltag an.

7 Wertschätzung Ein wertschätzender Umgang zeichnet sich dadurch aus, dass die beteiligten 
AkteurInnen die Leistungen der KooperationspartnerInnen, aber auch ihre 
Werthaltungen anerkennen.

8 Respekt Ein respektvoller Umgang ergibt sich, wenn alle AkteurInnen so miteinan-
der umgehen, wie sie auch selbst behandelt werden möchten. Dazu bemühen 
sich alle AkteurInnen um Höflichkeit, Fairness und Zugewandtheit und be-
gegnen einander auf Augenhöhe.

9 Loyalität Loyalität in Kooperationen impliziert, dass die AkteurInnen die Reputation 
und Marke der KooperationspartnerInnen nicht schädigen und keine ver-
traulichen Informationen weitergeben. Die beteiligten AkteurInnen prüfen 
daher vor einer Kooperation, ob sie sich nach ihren aktuellen Werten und 
Informationsständen in der Kooperation dauerhaft loyal verhalten können, 
um so Konflikte mit dem Grundsatz der Aufrichtigkeit zu vermeiden.

10 Verantwortung Die AkteurInnen handeln verantwortungsvoll, indem sie die Auswirkung 
ihres Handelns auf Gesellschaft und Umwelt reflektieren und ihre Vorbild-
funktion wahrnehmen.
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Aufbereitung der Richtlinien
Die letzte Aufgabe bestand in der Übersetzung der entwickel-
ten Richtlinien in eine praxiskompatible Form. Dabei galt es 
zu berücksichtigen, dass sich die Leistungen und damit die 
Handlungswirklichkeiten der drei Akteursgruppen zum Teil 
deutlich unterscheiden. Während die zehn Richtlinien generell 
für alle Gruppen gelten, besitzen sie unterschiedliche Implika-
tionen für die jeweilige Gruppe. Ein Beispiel: Wertschätzender 
Umgang sollte von allen Branchenakteuren eingefordert wer-
den. Ein Problem, von dem v. a. Influencer:innen berichten, ist 
die ungefragte Zusendung von Produktinformationen oder gar 
Gratisprodukten durch Auftraggeber:innen und die sie vertre-
tenden Mittler:innen, aus der diese teilweise gar Ansprüche auf 
Veröffentlichungen ableiten möchten. Mit Verweis auf die viel-
fachen zeitlichen und materiellen Zwänge der Influencer:innen 
spezifiziert der Kodex daher für Auftraggeber:innen und für 
Mittler:innen, dass sie nicht-kooperierende Influencer:innen 
mit Maß kontaktieren, auf die Relevanz unaufgefordert zuge-
sendeter Informationen für die kontaktierten Influencer:innen 

Nils S. Borchers/Nadja Enke

Richtline InfluencerIinnen handeln transparent.

Generelle 
Ausführung

InfluencerInnen tragen dafür Sorge, aktuelle und vergangene Kooperationen und 
erhaltene immaterielle, materielle bzw. finanzielle Gegenleistungen gegenüber 
dem Publikum eindeutig erkennbar zu kommunizieren. Sie kommunizieren zu-
dem offen ihre Interessen und Erwartungen an ihre Kooperationspartner:innen. 
Die Richtlinie der Transparenz ist vor allem dann von Relevanz, wenn 
Influencer:innen Gegenleistung für die Verbreitung von selbst- oder fremdpro-
duziertem Content auf ihren eigenen Kanälen erhalten. 

Spezifizierungen

1) InfluencerInnen machen Medieninhalte, die im Rahmen einer Kooperation 
entstanden sind, stets unmissverständlich als solche kenntlich. Um Inhalte 
unmissverständlich kenntlich zu machen, berücksichtigen sie in der Rolle von 
Multiplikatoren beispielswiese die Platzierung, Größe, Formulierung und den 
Kontext der Kennzeichnung. InfluencerInnen suchen dabei stets die für ihr Pu-
blikum am eindeutigsten zu erkennende Kennzeichnung und verwenden diese. 
Die Kennzeichnung erfolgt auf allen Plattformen. In diesem Zuge informie-
ren sich Influencer:innen selbstständig über die aktuell geltenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen der Kennzeichnungspflicht (z. B. über den „Leitfaden 
der Medienanstalten zur Werbekennzeichnung bei Social-Media-Angeboten”). 
Influencer:innen lehnen eine Tarnung von werblichen Inhalten als redaktionelle 
Beiträge, auch als Schleichwerbung bekannt, ab. Entsprechend gehen sie keine 
Kooperationen ein, wenn Kooperationspartner:innen Veröffentlichungen von 
Inhalten ohne eindeutig erkennbare Kennzeichnung verlangen.

2) InfluencerInnen kommunizieren im Rahmen von Kooperationen ihre jeweiligen 
Interessen und Erwartungen an die Zusammenarbeit von Beginn an offen, um 
mögliche spätere Konflikte zu vermeiden (s. Richtlinie 8: Respekt). So sprechen 
sie z. B. vor der Kooperation an, inwiefern sie bestimmte Unterstützungsleistun-
gen durch die KooperationspartnerInnen wünschen oder welche gestalterischen 
Freiräume sie benötigen. InfluencerInnen legen zudem abgeschlossene, laufen-
de oder bereits geplante Kooperationen mit direkten Konkurrent:innen ihrer 
Kooperationsparter:innen offen.

Tabelle 3:

Aufbau des Kodex, 

verdeutlicht am 

Beispiel der Richtline 

2 (Transparenz) für 

Influencer:innen.
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achten, dem Wunsch von Influencer:innen nachkommen, keine 
weiteren Informationen zu erhalten und keine Verpflichtung 
aus Zusendungen ableiten. Des Weiteren war zu bedenken, dass 
die Gruppen der Branchenakteure recht heterogen sind und ne-
ben der erfahrenen, vielleicht durch ein einschlägiges Studium 
formal qualifizierten Markenmanager:in auch die unerfahrene, 
kaum volljährige Influencer:in umfasst. Daher entschieden wir 
uns, die Richtlinien nach einer generellen Ausführung durch 
möglichst konkrete Anwendungssituationen zu spezifizieren.

Um diesen beiden Ansprüchen gerecht zu werden, erhielt 
der Kodex eine Modulstruktur: In einem Mantelteil werden 
zunächst die zehn Richtlinien auf einer allgemeingültigen 
Ebene erklärt. Daran schließen sich drei Handreichungen als 
Anleitungen für Influencer:innen, Auftraggeber:innen und 
Mittler:innen an. Diese Handreichungen führen die Richtlinie 
zunächst für die jeweilige Akteursgruppe aus und spezifizieren 
sie dann durch Regelungen und Beispiele. Tabelle 3 verdeutlicht 
den Aufbau exemplarisch an der Richtlinie „Transparenz“ in der 
Handreichung für Influencer:innen.

Fazit
Der auf diese Weise entwickelte Ethikkodex ist insofern um-
fangreich, als er den Anspruch erhebt, ethische Richtlinien (a) 
für möglichst alle Problemfelder zu formulieren, die derzeit in 
der Influencerbranche bestehen, und diese (b) aus Perspektive 
aller maßgeblichen Branchenakteure zu erörtern. Er umfasst 
sowohl Aspekte der Botschafts- als auch der Geschäftsethik 
(vgl. Drumwright/Murphy 2009) und geht damit deutlich über 
bislang bestehende Regelungen wie etwa die der DRPR hinaus. 
Der Kodex besitzt somit das Potential, die von Wellman et al. 
(2020) geforderte Kodifizierung einer Influencerethik zu leisten. 
Tatsächlich findet der Kodex Resonanz, indem etwa der Erstau-
tor eine kroatische Initiative berät, die unter dem Banner „The 
Good Influence Movement“ einen nationalen Kodex samt digi-
talem Zertifikat für Influencer:innen entwickelt.

Das bloße Vorhandensein dieses Kodex2 sagt allerdings 
noch nichts darüber aus, wie wirkungsmächtig er sein kann. 
Zwar ermöglicht die Zusammenarbeit mit dem BVIM eine feste 
Verankerung in der Branche, und auch seine Einführung auf der 

2	 Der Ethikkodex Influencer-Kommunikation ist online abrufbar unter 
http://www.bvim.info/ethik .

Influencer-Kommunikation benötigt ethische Regeln
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Branchenkonferenz AllInfluencer 2020 sowie in der Branchen-
presse (vgl. Enke/Borchers 2020) haben dazu beigetragen, die 
Bekanntheit des Kodex zu steigern. Allerdings ist der Erfolg des 
Vorhabens deutlich davon abhängig, inwiefern es dem BVIM ge-
lingt, den Kodex für die Branche verpflichtend zu machen. Dazu 
beitragen könnte sicherlich die Schaffung eines Aufsichtsorgans 
(wie etwa der DRPR). Allerdings hat der Verband bislang keine 
Schritte in diese Richtung unternommen.
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